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Erhebung von Nebenkosten in vereinsgenutzten Gebäuden der Stadt Warstein –  

Umsetzung des Kompromissvorschlags der Fraktionen im Rat der Stadt Warstein 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt: 
 
1. Richtlinien 
 

Alternative A: 
 
Die Richtlinie über die Nutzung von Räumen und Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und 
Gruppierungen (Anlage 7) wird beschlossen. 

 
Die Richtlinie zur Sportförderung in der Stadt Warstein vom 13.12.05 wird um einen Abschnitt IV    
- Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen – ergänzt (Anlage 8). Die alte Nummer IV 
erhält die Nummer V. 
 
Beide Richtlinien treten am 01.01.2008 in Kraft und sind gültig bis zum 31.12.2011. 
 
Abweichend von der Richtlinie wird beschlossen, dass die Reinigungskosten für die Sportlerheime 
im Jahr 2008 – vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Haushalt 2008 - mit 25 % bezuschusst 
werden. Die Berechnung des Betrages erfolgt auf den gleichen Grundlagen wie im Jahr 2007. 

 
     Alternative B: 
 

Die Richtlinie über die Nutzung von Räumen und Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und 
Gruppierungen (Anlage 9) wird beschlossen. 

 
Die Richtlinie zur Sportförderung in der Stadt Warstein vom 13.12.05 wird um einen Abschnitt IV    
- Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen – ergänzt (Anlage 10). Die alte Nummer IV 
erhält die Nummer V. 
 
Beide Richtlinien treten am 01.01.2008 in Kraft und sind gültig bis zum 31.12.2011. 
 
Abweichend von der Richtlinie wird beschlossen, dass die Reinigungskosten für die Sportlerheime 
im Jahr 2008 – vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Haushalt 2008 - mit 25 % bezuschusst 
werden. Die Berechnung des Betrages erfolgt auf den gleichen Grundlagen wie im Jahr 2007. 

 
Der Ratsbeschluss vom 06.05.85, wonach die Stadt Warstein 75 % der insgesamt auf allen 
Sportplätzen anfallenden Stromkosten für die Flutlichtanlagen, jedoch nicht mehr als 9.000,00 DM 
(= 4.600,00 €) übernimmt, wird zum 31.12.2007 aufgehoben. Die letzte Zahlung der Sportvereine 
ist für den Stromverbrauch des Jahres 2007 zu leisten. 
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2. Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Maßnahmen für Energiecontrolling und –contracting 

aufzuzeigen. Bis 2011 soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eine verbrauchsabhängige 
Erfassung der Nebenkosten für alle Nutzergruppen und Vereine realisiert werden, soweit nicht 
wirtschaftliche Erwägungen entgegenstehen. 

 
3. Der Antrag von Ratsmitglied Störmann vom 22.08.2007 (Antrag-Nr. 140), bei der Berechnung der 

Jugendquote die passiven Vereinsmitglieder unberücksichtigt zu lassen, wird abgelehnt. Der 
Antrag ist als Anlage 21 der Vorlage angefügt. 

 
4. Der Antrag des Vereins Chong Do Kwan Warstein e.V vom 10.07.2007 (Antrag-Nr. 147) auf die 

Erhebung von Nebenkosten zu verzichten, wird abgelehnt. Der Antrag ist als Anlage 22 der 
Vorlage angefügt. 
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Begründung: 
 
Mit der Vorlage-Nr. 160/2007 wurde durch die Verwaltung – nach ausführlicher Erörterung mit allen 
betroffenen Vereinen und Gruppierungen – ein Konzept zur Erhebung von Nebenkosten in 
vereinsgenutzten Gebäuden der Stadt Warstein erstellt.  
 
Dieses Konzept wurde in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Schule und Sport am 
24.10.2007, in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Touristik am 30.10.2007 und in der 
Bauausschusssitzung am 06.11.2007 ausführlich beraten. Eine Beschlussempfehlung hat keiner der 
Ausschüsse abgegeben. 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2007 wurde der Verwaltung ein 
„Kompromissvorschlag der Fraktionen im Rat der Stadt Warstein zum Nebenkostenkonzept“ 
übergeben. Dieser Vorschlag ist der Vorlage als Anlage 1 beigefügt. Die finanziellen Auswirkungen 
dieses Kompromissvorschlages sind als Anlage 2 - 5 angefügt. 
 
Entwürfe für die „Richtlinie über die Nutzung von Räumen und Gebäuden der Stadt Warstein durch 
Vereine und Gruppierungen“ sowie für die Ergänzung der Sportförderrichtlinie um einen Abschnitt IV – 
Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen -, die den Inhalt des Kompromissvorschlages 
umsetzen, sind als Anlage 7 und 8 (Alternative A) beigefügt.  
 
Aus Sicht der Verwaltung sind hierzu folgende Anmerkungen zu machen: 
 
·  Die Aussage im Kompromissvorschlag, dass die Stadt Warstein den Vereinen und sonstigen 

Gruppierungen städtische Immobilien „kostenlos“ zur Verfügung stellt, ist missverständlich. In den 
Richtlinienentwürfen wird daher der Begriff „mietfrei“ verwendet. 

 
·  Der Kompromissvorschlag führt dazu, dass die Einnahmen deutlich reduziert werden. 

Insbesondere Sportvereine mit einem Jugendanteil von rd. 40 % profitieren von dieser Regelung. 
Die tatsächliche Kostenbelastung dieser Vereine beläuft sich auf deutlich unter 20 %. Die 
Nebenkosten (ohne Flutlichtkosten) für die 6 Sportlerheime betragen rd. 36.320,80 € (Zahlen und 
Berechnung siehe Anlage 2), die einzuräumende Jugendermäßigung 14.075,66 €. Vom 
verbleibenden Betrag in Höhe von 22.245,14 € sollen 20 % erhoben werden, d.h. es wird eine 
weitere Ermäßigung in Höhe von 80 % gewährt. Dieser Ermäßigungsbetrag beläuft sich noch 
einmal auf 17.796,11 €, so dass von den 6 nutzenden Vereinen nur 4.449,03 € zu zahlen sind. Der 
von den Vereinen tatsächlich zu übernehmende Kostenanteil beläuft sich somit durchschnittlich 
nur auf 12,25 %. 

 
·  Die getrennte Abrechnung der Flutlichtkosten bedeutet einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, 

da die Fluchtlichtkosten aus den Gesamtstromkosten des Sportlerheims herausgerechnet werden 
müssen. Einfacher wäre die Gesamtabrechnung des Objekts mit einem höheren Eigenanteil der 
Vereine, so dass die Gesamtbelastung für den Verein in etwa gleich bleibt. 

 
·  Bei unveränderter Umsetzung des Kompromissvorschlags werden für die Mitnutzung von Räumen 

Einnahmen in Höhe von ca. 300,00 € erzielt. Hierfür müsste die Abrechnung mir 22 Vereinen und 
Gruppierungen vorgenommen werden. Ein solches Verfahren ist unwirtschaftlich. Aufwand und 
Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Vertretbar ist die Erhebung nur, wenn zumindest mittelfristig 
höhere Einnahmen erzielt werden. 

 
·  In den Richtlinienentwürfen der Vorlage 160/2007 ist vorgesehen, in den Fällen, in denen Räume 

für private Veranstaltungen (Geburtstage, Familienfeiern, pp.) genutzt werden, die 
Jugendermäßigung um die Hälfte zu kürzen. Eine solche Regelung fehlt im Vorschlag der 
Fraktionen. Konkret bedeutet dies, dass die Nebenkosten, die im Zusammenhang mit privaten 
Veranstaltungen z.B. in einem Sportlerheim entstehen, durch den Steuerzahler mit rd. 87,75 % 
subventioniert werden. 

 
·  Sofern von Vereinen gewünscht, technisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll, kann die 

Kostenaufteilung auch durch spezielle Messgeräte (z.B. elektronische Heizkostenverteiler) 
alternativ zur anteiligen Berechnung anhand der Grundfläche erfolgen. Die lfd. Kosten der 
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Verbrauchserfassung (Zählermieten pp.) werden in diesen Fällen zu den umlagefähigen 
Nebenkosten gezählt. 

 
Unter Berücksichtigung der v.g. Punkte wird eine Alternative B (Anlage 9 und 10) zur Beratung 
gestellt, die folgende Eckpunkte enthält: 
 

1. Die Nebenkosten werden wie in Alternative A ermittelt. 
2. Den Vereinen und Gruppierungen wird eine Jugendermäßigung gewährt. Die Berechnung 

erfolgt auf Basis der Gesamtmitglieder (inklusive passive Mitglieder). 
3. Von den dann verbleibenden Nebenkosten wird in den Jahren 2008 und 2009 ein Eigenanteil 

von 25 % (Ermäßigung = 75 %) und in den Jahren 2010 und 2011 ein Eigenanteil von 30 % 
(Ermäßigung = 70 %) erhoben. 

4. Kleiderkammern erhalten eine Ermäßigung von 100 %. 
5. Die Flutlichtkosten werden zusammen mit den Stromkosten der Sportlerheime abgerechnet. 

Der Ratsbeschluss vom 06.05.1985 wird aufgehoben. 
6. Sofern Vereine und Gruppierungen die überlassenen Räume für Privatveranstaltungen 

(Geburtstage, Familienfeiern, pp.) nutzen, werden die Ermäßigungen um die Hälfte reduziert. 
 
Die finanziellen Auswirkungen dieses Vorschlags sind in den Anlagen 11 – 15 für die Jahre 2008 und 
2009 sowie in den Anlagen 16 – 20 für die Jahre 2010 und 2011 dargestellt. 
 
Nachstehend ist ein Vergleich aller Alternativen hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen 
dargestellt: 
 
Zu erwartenden Einnahmen: 
 
Alternative 2008 2009 2010 2011 
Alternative A 
(Vorschlag Fraktionen) 

10.527 € 10.527 € 10.527 € 10.527 € 

Alternative B 12.628 € 12.628 € 15.101 € 15.101 € 
Verwaltungsvorschlag 
aus der Vorlage 
160/2007 

17.022 € 28.126 € 36.497 € 40.683 € 

 
 
In den Beschlussvorschlag wurden weiterhin die Vorschläge zu den Reinigungskosten in den 
Sportlerheimen und zum Energiecontrolling und –contracting aufgenommen. 
 
Weiter ist über folgende Anträge zu beschließen, die im Zusammenhang mit der 
Nebenkostendiskussion an den Rat der Stadt Warstein gerichtet wurden: 
 

1. Antrag von Ratsmitglied Störmann vom 22.08.2007 (Anlage 21) 
2. Antrag des Vereins Chong Do Kwan Warstein e.V. vom 10.07.2007 (Anlage 22) 

 
 
 
 
 
 
( G ö d d e ) 
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Anlage 1 
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Anlage 7 
 

Richtlinie über die Nutzung von Räumen und  
Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und Gruppierungen vom …. 

 

Alternative A 
 
1. Allgemeines 
1.1 Die Stadt Warstein stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten den in der Stadt Warstein ansässigen  

Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen in ihren Gebäuden Räume mietfrei für die 
Vereinsarbeit zur Verfügung.  

 
1.2 Ein Rechtsanspruch auf Überlassung von Räumen besteht nicht. Eine Nutzungsüberlassung ist 

nur zulässig, wenn der eigentliche Gebäudezweck nicht beeinträchtigt wird. Soweit Räume in 
Schulen überlassen werden, ist dies nur mit Zustimmung der Schulleitung zulässig. 

 
1.3 Voraussetzung für die Überlassung ist der Abschluss einer schriftlichen Nutzungsvereinbarung mit 

der Stadt Warstein, in der die Einzelheiten der Nutzung geregelt werden. 
 
2. Geltungsbereich  
2.1 Diese Richtlinie gilt nur für die in Ziff. 1 aufgeführten Vereine. Sie gilt abweichend hiervon nicht  

·  für die Überlassung von Sportlerheimen an Sportvereine,  
·  für die Nutzung von Sporthallen der Stadt Warstein,  
·  für Nutzungen durch die Volkshochschule, 
·  für die Nutzung der Theateraula Belecke und des Forums im Gymnasium Warstein, 
·  für die Nutzung des Hauses Teiplaß und der Feuerwehrhäuser Mülheim und Waldhausen im 

Rahmen der jeweils gültigen Benutzungsordnungen, 
·  für die Nutzung von Räumen durch politische Parteien oder Wählervereinigungen. 

 
Sie gilt ferner nicht für Vereine und Gruppierungen, die sich gewerblich oder kommerziell betätigen. In 
Zweifelsfällen ist der nichtgewerbliche bzw. nicht kommerzielle Nutzungszweck von den Vereinen und 
Gruppierungen z.B. durch Vorlage eines Körperschaftssteuerfreistellungsbescheides nachzuweisen. 
 
2.2 In folgenden Fällen wird auf die Erhebung von Nebenkosten verzichtet: 
 

a) Nutzung von Schulungsräumen im Zusammenhang mit der Sporthallennutzung für 
Übungsleiterkurse der Sportvereine, 

b) Ausschließliche Nutzung des Raumes als Abstellraum, wenn Energie nicht oder in nur völlig 
untergeordnetem Umfang verbraucht wird, 

c) wenn der zu zahlende Betrag unter 10,00 € liegt. 
 
3. Zahlung von Nebenkosten 
3.1 Die Raumnutzer zahlen  - soweit nicht eine Jugendermäßigung gem. Ziff. 5 oder eine Ermäßigung 

gem. Ziff. 6 gewährt wird -  die auf den Raum bzw. das Gebäude entfallenden Nebenkosten in voller 

Höhe. Die Nebenkosten umfassen folgende Aufwendungen: 

·  Abfallgebühren 

·  Abwassergebühren 

·  Kosten für Frischwasserbezug  

·  Kosten für Gasbezug / Heizmaterial 

·  Kosten für Strombezug 

·  Kosten der Heizungswartung 

·  Kosten der Schornsteinreinigung 



 
- 7 - 

 

3.2 Der ermittelte Nebenkostenbetrag ist innerhalb einer Frist von 6 Wochen an die Stadtkasse 

Warstein zu zahlen. Die Stadt Warstein kann die Zahlung von Abschlägen auf der Basis der 

Vorjahreszahlungen verlangen. Vereine, die die fälligen Nebenkosten nicht oder wiederholt verspätet 

zahlen, kann die Nutzung des Raums untersagt werden. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.  

 

3.3 Die Nutzer zahlen die auf das Gebäude entfallenden Nebenkosten, sofern sie alleiniger Nutzer 

sind und das Gebäude ausschließlich oder überwiegend nicht für städtische Zwecke genutzt wird. 

Falls mehrere Nutzer vorhanden sind, werden die Kosten entsprechend der genutzten 

Quadratmeterfläche aufgeteilt. Kosten für Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden, werden 

entsprechend der Jahresnutzungsstunden aufgeteilt. 

 

3.4 Sofern für einzelne Räume bzw. Gebäude diese Kosten nicht raum- bzw. objektbezogen ermittelt 

werden können, werden Pauschalbeträge erhoben. Diese sind wie folgt gestaffelt: 

 

 Alleinnutzung eines Raumes (unabhängig von der Nutzungsintensität) 

 Räume bis 50 m²   41,00 € pro Monat 

 Räume bis 75 m²   72,00 € pro Monat 

 Räume bis 100 m²    78,00 € pro Monat 

 Räume über 100 m² 109,00 € pro Monat. 

 

 Mitnutzung eines Raumes (unabhängig von der Nutzungsintensität) 

 Räume bis 50 m² 2,40 € pro Nutzungstag 

 Räume bis 75 m² 2,60 € pro Nutzungstag  

Räume bis 100 m²  3,60 € pro Nutzungstag 

 Räume über 100 m²  3,80 € pro Nutzungstag. 

 

Bei der Ermittlung der Pauschalbeträge wird ein Sicherheitsabschlag in Höhe von10 % der für das 

Gebäude anfallenden Nebenkosten vorgenommen, d.h. nur 90 % der Nebenkosten werden nach 

einem Quadratmeterschlüssel auf die einzelnen Nutzer verteilt. 

 

3.5 Für die einmalige Nutzung von Räumen werden folgende Beträge erhoben: 

 Räume bis 100 m²  36,00 € pro Nutzungstag 

 Räume über 100 m²  39,00 € pro Nutzungstag. 

Ermäßigungen werden für diese kurzfristigen Nutzungen nicht gewährt. 

 

4. Reinigung 

Räume, die ausschließlich von Vereinen genutzt werden, sind von diesen zu reinigen. Eine Reinigung 

durch die Stadt Warstein erfolgt nicht. In Objekten, die von mehreren Vereinen genutzt werden, ist die 

Reinigung der Gemeinschaftsflächen (Flure, Toiletten, pp.) einvernehmlich abzustimmen.  
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5. Jugendermäßigung 

5.1 Allen Vereinen und Gruppierungen wird eine Jugendermäßigung eingeräumt. Hierzu wird jährlich 

(Stichtag: 31.12.) das Verhältnis der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (bis einschließlich 18 

Jahre) in dem Verein zur Anzahl der Gesamtmitglieder ermittelt. Der so ermittelte Prozentsatz gilt 

als Ermäßigungssatz für die Berechnung der Nebenkosten im Folgejahr.  

 

5.2 Die unter Ziff. 3 aufgeführten Nebenkosten reduzieren sich um einen Ermäßigungsbetrag, der 

durch Multiplikation der Nebenkosten mit dem unter Abs. 1 ermittelten Ermäßigungssatz berechnet 

wird. 

 

5.3 Die Vereine sind verpflichtet, der Stadt Warstein die zur Ermittlung der Jugendermäßigung 

erforderlichen Angaben zu machen. Werden diese Angaben nicht, nicht vollständig oder verspätet 

gemacht, besteht kein Anspruch auf Gewährung der Jugendermäßigung. Auf Verlangen der Stadt 

Warstein sind Mitgliederlisten oder andere geeignete Nachweise zur Überprüfung der gemachten 

Angaben vorzulegen. 

 

6. Ermäßigungen 

6.1 Für den Betrieb einer Kleiderkammer wird eine Ermäßigung in Höhe von 100 % gewährt. 

 

6.2 In den Jahren 2008 – 2011 wird allen Vereinen eine Ermäßigung von 80 % gewährt (Eigenanteil = 

20 %). 

 

6.3 Die v.g. Ermäßigungen  berechnen sich wie folgt: 

Summe der Nebenkosten ./. Jugendermäßigung gem. Ziff. 5 = Zwischensumme 

Zwischensumme x Prozentsatz    = Ermäßigung. 

 

8. Inkrafttreten / Gültigkeit 

Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2008 in Kraft. Sie tritt am 31.12.2011 außer Kraft. 

 

Stadt Warstein 

Der Bürgermeister 
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Anlage 8 

Alternative A 
 

IV. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen 

 

10. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen 

10.1 Die in der Stadt Warstein vorhandenen Fußballplätze stehen den Vereinen zur kostenlosen 

Nutzung zur Verfügung. Weiterhin können die den Plätzen zugeordneten Sportlerheime mietfrei 

von den Vereinen, denen das Nutzungsrecht am Platz und am Sportlerheim (siehe Anlage II) 

zusteht, genutzt werden. Die Stadt Warstein unterhält die Fußballplätze inkl. der Flutlichtanlagen  

und führt – nach entsprechender Beschlussfassung in den politischen Gremien – die 

erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durch. Weiterhin trägt sie die Bauunterhaltungs- und 

Instandhaltungsaufwendungen für die Sportlerheime, sofern es keine anderweitigen vertraglichen 

Vereinbarungen gibt. Die Reinigung der Sportlerheime obliegt den Vereinen. Zahlungen für 

diesen Zweck werden von der Stadt Warstein nicht geleistet. 

 

10.2 Nähere Einzelheiten zur Nutzung der Fußballplätze und Sportlerheime werden in der 

entsprechenden Benutzungsordnung geregelt. 

 

11. Zahlung von Nebenkosten 

11.1 Nachfolgend aufgeführte Nebenkosten sind von den die Sportlerheime nutzenden Vereinen zu 

erstatten: 

·  Abfallgebühren 

·  Abwassergebühren 

·  Kosten für Frischwasserbezug  

·  Kosten für Gasbezug / Heizmaterial 

·  Kosten für Strombezug (ohne Flutlicht) 

·  Kosten der Heizungswartung 

·  Kosten der Schornsteinreinigung 

 

Sofern für einzelne Sportlerheime diese Kosten nicht objektbezogen ermittelt werden können, werden 

die Gesamtkosten für das Objekt, in dem sich das Sportlerheim befindet, anteilig entsprechend der 

Grundfläche des Sportlerheims angesetzt.  

 

Die Abrechnung der Flutlichtkosten erfolgt gem. Ratsbeschluss vom 06.05.1985, wonach die Stadt 

Warstein 75 % der insgesamt auf allen Sportplätzen anfallenden Stromkosten für die Flutlichtanlagen, 

jedoch nicht mehr als 4.600,00 € ( = 9.000,00 DM) übernimmt. 
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11.2 Die Kosten sind in voller Höhe zu erstatten, sofern nicht eine Jugendermäßigung gem. Ziff. 12 

oder eine Ermäßigung gem. Ziff. 13 gewährt wird. Der ermittelte Nebenkostenbetrag ist innerhalb 

einer Frist von  6 Wochen an die Stadtkasse Warstein zu zahlen. 

 

11.3 Die Stadt Warstein kann die Zahlung von Abschlägen auf der Basis der Vorjahreszahlungen 

verlangen.  

 

11.4 Vereine, die die fälligen Nebenkosten nicht oder wiederholt verspätet zahlen, kann die Nutzung 

des Sportlerheims untersagt werden. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister. Soweit hierdurch 

Vereine betroffen sind, die dem SSV angehören, ist dieser vor der Entscheidung zu hören. 

 

12. Jugendermäßigung 

12.1 Allen Vereinen wird eine Jugendermäßigung eingeräumt. Hierzu wird jährlich (Stichtag: 31.12.) 

das Verhältnis der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (bis 18 Jahre) in dem Verein zur Anzahl 

der Gesamtmitglieder ermittelt. Der so ermittelte Prozentsatz gilt als Ermäßigungssatz für die 

Berechnung der Nebenkosten im Folgejahr.  

 

12.2 Die unter Ziff. 11.2 aufgeführten Nebenkosten reduzieren sich um einen Ermäßigungsbetrag, 

der durch Multiplikation der Nebenkosten mit dem unter Abs. 1 ermittelten Ermäßigungssatz 

berechnet wird. 

 

12.3 Die Vereine sind verpflichtet, der Stadt Warstein die zur Ermittlung der Jugendermäßigung 

erforderlichen Angaben zu machen. Für die dem SSV angeschlossenen Vereine werden diese 

Zahlen durch den SSV vorgelegt. Werden diese Angaben nicht, nicht vollständig oder verspätet 

gemacht, besteht kein Anspruch auf Gewährung der Jugendermäßigung. Auf Verlangen der Stadt 

Warstein sind Mitgliederlisten oder andere geeignete Nachweise zur Überprüfung der gemachten 

Angaben vorzulegen. 

 

13. Ermäßigung 

In den Jahren 2008 – 2011 wird allen Vereinen eine Ermäßigung in Höhe von 80 % gewährt 

(Eigenanteil = 20 %). 

 

Die Ermäßigung berechnet sich wie folgt: 

Summe der Nebenkosten ./. Jugendermäßigung gem. Ziff. 12 = Zwischensumme 

Zwischensumme x Prozentsatz    = Ermäßigung. 
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Anlage 9 
Die Änderungen gegenüber der Anlage 7 sind gekennzeichnet. 
 

Richtlinie über die Nutzung von Räumen und  
Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und Gruppierungen vom …. 

 

Alternative B 
 
1. Allgemeines 
1.1 Die Stadt Warstein stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten den in der Stadt Warstein ansässigen  

Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen in ihren Gebäuden Räume mietfrei für die 
Vereinsarbeit zur Verfügung.  

 
1.2 Ein Rechtsanspruch auf Überlassung von Räumen besteht nicht. Eine Nutzungsüberlassung ist 

nur zulässig, wenn der eigentliche Gebäudezweck nicht beeinträchtigt wird. Soweit Räume in 
Schulen überlassen werden, ist dies nur mit Zustimmung der Schulleitung zulässig. 

 
1.3 Voraussetzung für die Überlassung ist der Abschluss einer schriftlichen Nutzungsvereinbarung mit 

der Stadt Warstein, in der die Einzelheiten der Nutzung geregelt werden. 
 
2. Geltungsbereich  
2.1 Diese Richtlinie gilt nur für die in Ziff. 1 aufgeführten Vereine. Sie gilt abweichend hiervon nicht  

·  für die Überlassung von Sportlerheimen an Sportvereine,  
·  für die Nutzung von Sporthallen der Stadt Warstein,  
·  für Nutzungen durch die Volkshochschule, 
·  für die Nutzung der Theateraula Belecke und des Forums im Gymnasium Warstein, 
·  für die Nutzung des Hauses Teiplaß und der Feuerwehrhäuser Mülheim und Waldhausen im 

Rahmen der jeweils gültigen Benutzungsordnungen, 
·  für die Nutzung von Räumen durch politische Parteien oder Wählervereinigungen. 

 
Sie gilt ferner nicht für Vereine und Gruppierungen, die sich gewerblich oder kommerziell betätigen. In 
Zweifelsfällen ist der nichtgewerbliche bzw. nicht kommerzielle Nutzungszweck von den Vereinen und 
Gruppierungen z.B. durch Vorlage eines Körperschaftssteuerfreistellungsbescheides nachzuweisen. 
 
2.2 In folgenden Fällen wird auf die Erhebung von Nebenkosten verzichtet: 
 

b) Nutzung von Schulungsräumen im Zusammenhang mit der Sporthallennutzung für 
Übungsleiterkurse der Sportvereine, 

b) Ausschließliche Nutzung des Raumes als Abstellraum, wenn Energie nicht oder in nur völlig 
untergeordnetem Umfang verbraucht wird, 

c) wenn der zu zahlende Betrag unter 10,00 € liegt. 
 
3. Zahlung von Nebenkosten 
3.1 Die Raumnutzer zahlen  - soweit nicht eine Jugendermäßigung gem. Ziff. 5 oder eine Ermäßigung 

gem. Ziff. 6 gewährt wird -  die auf den Raum bzw. das Gebäude entfallenden Nebenkosten in voller 

Höhe. Die Nebenkosten umfassen folgende Aufwendungen: 

·  Abfallgebühren 
·  Abwassergebühren 
·  Kosten für Frischwasserbezug  
·  Kosten für Gasbezug / Heizmaterial 
·  Kosten für Strombezug 
·  Kosten der Heizungswartung 
·  Kosten der Schornsteinreinigung 
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·  Lfd. Kosten der Verbrauchserfassung (sofern eine Verbrauchserfassung 
alternativ zur anteiligen Abrechnung nach der Grundfläche vom Verein 
gewünscht wird). 

 

3.2 Der ermittelte Nebenkostenbetrag ist innerhalb einer Frist von 6 Wochen an die Stadtkasse 

Warstein zu zahlen. Die Stadt Warstein kann die Zahlung von Abschlägen auf der Basis der 

Vorjahreszahlungen verlangen. Vereine, die die fälligen Nebenkosten nicht oder wiederholt verspätet 

zahlen, kann die Nutzung des Raums untersagt werden. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.  

 

3.3 Die Nutzer zahlen die auf das Gebäude entfallenden Nebenkosten, sofern sie alleiniger Nutzer 

sind und das Gebäude ausschließlich oder überwiegend nicht für städtische Zwecke genutzt wird. 

Falls mehrere Nutzer vorhanden sind, werden die Kosten entsprechend der genutzten 

Quadratmeterfläche aufgeteilt. Kosten für Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden, werden 

entsprechend der Jahresnutzungsstunden aufgeteilt. 

 

3.4 Sofern für einzelne Räume bzw. Gebäude diese Kosten nicht raum- bzw. objektbezogen ermittelt 

werden können, werden Pauschalbeträge erhoben. Diese sind wie folgt gestaffelt: 

 Alleinnutzung eines Raumes (unabhängig von der Nutzungsintensität) 

 Räume bis 50 m²   41,00 € pro Monat 

 Räume bis 75 m²   72,00 € pro Monat 

 Räume bis 100 m²    78,00 € pro Monat 

 Räume über 100 m² 109,00 € pro Monat. 

 Mitnutzung eines Raumes (unabhängig von der Nutzungsintensität) 

 Räume bis 50 m² 2,40 € pro Nutzungstag 

 Räume bis 75 m² 2,60 € pro Nutzungstag  

Räume bis 100 m²  3,60 € pro Nutzungstag 

 Räume über 100 m²  3,80 € pro Nutzungstag. 

Bei der Ermittlung der Pauschalbeträge wird ein Sicherheitsabschlag in Höhe von10 % der für das 

Gebäude anfallenden Nebenkosten vorgenommen, d.h. nur 90 % der Nebenkosten werden nach 

einem Quadratmeterschlüssel auf die einzelnen Nutzer verteilt. 

 

3.5 Für die einmalige Nutzung von Räumen werden folgende Beträge erhoben: 

 Räume bis 100 m²  36,00 € pro Nutzungstag 

 Räume über 100 m²  39,00 € pro Nutzungstag. 

Ermäßigungen werden für diese kurzfristigen Nutzungen nicht gewährt. 

 

4. Reinigung 

Räume, die ausschließlich von Vereinen genutzt werden, sind von diesen zu reinigen. Eine Reinigung 

durch die Stadt Warstein erfolgt nicht. In Objekten, die von mehreren Vereinen genutzt werden, ist die 

Reinigung der Gemeinschaftsflächen (Flure, Toiletten, pp.) einvernehmlich abzustimmen.  
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5. Jugendermäßigung 

5.1 Allen Vereinen und Gruppierungen wird eine Jugendermäßigung eingeräumt. Hierzu wird jährlich 

(Stichtag: 31.12.) das Verhältnis der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (bis einschließlich 18 

Jahre) in dem Verein zur Anzahl der Gesamtmitglieder ermittelt. Der so ermittelte Prozentsatz gilt 

als Ermäßigungssatz für die Berechnung der Nebenkosten im Folgejahr.  

 

5.2 Der Ermäßigungssatz wird um die Hälfte gekürzt, wenn der Raum entgeltlich oder 

unentgeltlich für private Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird (Geburtstage, 

Familienfeiern pp.). 

 

5.3 Die unter Ziff. 3 aufgeführten Nebenkosten reduzieren sich um einen Ermäßigungsbetrag, der 

durch Multiplikation der Nebenkosten mit dem unter Abs. 1 bzw. Abs. 2 ermittelten 

Ermäßigungssatz berechnet wird. 

 

5.4 Die Vereine sind verpflichtet, der Stadt Warstein die zur Ermittlung der Jugendermäßigung 

erforderlichen Angaben zu machen. Werden diese Angaben nicht, nicht vollständig oder verspätet 

gemacht, besteht kein Anspruch auf Gewährung der Jugendermäßigung. Auf Verlangen der Stadt 

Warstein sind Mitgliederlisten oder andere geeignete Nachweise zur Überprüfung der gemachten 

Angaben vorzulegen. 

 

6. Ermäßigungen 

6.1 Für den Betrieb einer Kleiderkammer wird eine Ermäßigung in Höhe von 100 % gewährt. 

6.2 In den Jahren 2008 – 2011 wird den Vereinen folgende Ermäßigung gewährt: 

 2008 und 2009 75 % (Eigenanteil 25 %) 

 2010 und 2011 70 % (Eigenanteil 30 %). 

 

6.3 Die v.g. Ermäßigungen  berechnen sich wie folgt: 

Summe der Nebenkosten ./. Jugendermäßigung gem. Ziff. 5 = Zwischensumme 

Zwischensumme x Prozentsatz    = Ermäßigung. 

 

Die Ermäßigungssätze werden um die Hälfte gekürzt, wenn der Raum entgeltlich oder 

unentgeltlich für private Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird (Geburtstage, 

Familienfeiern pp.). 

 

8. Inkrafttreten / Gültigkeit 

Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2008 in Kraft. Sie tritt am 31.12.2011 außer Kraft. 

 

Stadt Warstein 

Der Bürgermeister 
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Anlage 10 

 

Die Änderungen gegenüber der Anlage 8 sind gekennzeichnet. 

Alternative B 
 

IV. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen 

 

10. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen 

10.1 Die in der Stadt Warstein vorhandenen Fußballplätze stehen den Vereinen zur kostenlosen 

Nutzung zur Verfügung. Weiterhin können die den Plätzen zugeordneten Sportlerheime mietfrei 

von den Vereinen, denen das Nutzungsrecht am Platz und am Sportlerheim (siehe Anlage II) 

zusteht, genutzt werden. Die Stadt Warstein unterhält die Fußballplätze inkl. der Flutlichtanlagen  

und führt – nach entsprechender Beschlussfassung in den politischen Gremien – die 

erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durch. Weiterhin trägt sie die Bauunterhaltungs- und 

Instandhaltungsaufwendungen für die Sportlerheime, sofern es keine anderweitigen vertraglichen 

Vereinbarungen gibt. Die Reinigung der Sportlerheime obliegt den Vereinen. Zahlungen für 

diesen Zweck werden von der Stadt Warstein nicht geleistet. 

 

10.2 Nähere Einzelheiten zur Nutzung der Fußballplätze und Sportlerheime werden in der 

entsprechenden Benutzungsordnung geregelt. 

 

11. Zahlung von Nebenkosten 

11.1 Nachfolgend aufgeführte Nebenkosten sind von den die Sportlerheime nutzenden Vereinen zu 

erstatten: 

·  Abfallgebühren 

·  Abwassergebühren 

·  Kosten für Frischwasserbezug  

·  Kosten für Gasbezug / Heizmaterial 

·  Kosten für Strombezug (inkl. Flutlicht) 

·  Kosten der Heizungswartung 

·  Kosten der Schornsteinreinigung 

·  Lfd. Kosten der Verbrauchserfassung (sofern eine Verbrauchserfassung 

alternativ zur anteiligen Abrechnung nach der Grundfläche vom Verein 

gewünscht wird) 

 

Sofern für einzelne Sportlerheime diese Kosten nicht objektbezogen ermittelt werden können, werden 

die Gesamtkosten für das Objekt, in dem sich das Sportlerheim befindet, anteilig entsprechend der 

Grundfläche des Sportlerheims angesetzt.  

 



 
- 15 - 

11.2 Die Kosten sind in voller Höhe zu erstatten, sofern nicht eine Jugendermäßigung gem. Ziff. 12 

oder eine Ermäßigung gem. Ziff. 13 gewährt wird. Der ermittelte Nebenkostenbetrag ist innerhalb 

einer Frist von  6 Wochen an die Stadtkasse Warstein zu zahlen. 

 

11.3 Die Stadt Warstein kann die Zahlung von Abschlägen auf der Basis der Vorjahreszahlungen 

verlangen.  

 

11.4 Vereine, die die fälligen Nebenkosten nicht oder wiederholt verspätet zahlen, kann die Nutzung 

des Sportlerheims untersagt werden. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister. Soweit hierdurch 

Vereine betroffen sind, die dem SSV angehören, ist dieser vor der Entscheidung zu hören. 

 

12. Jugendermäßigung 

12.1 Allen Vereinen wird eine Jugendermäßigung eingeräumt. Hierzu wird jährlich (Stichtag: 31.12.) 

das Verhältnis der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (bis 18 Jahre) in dem Verein zur Anzahl 

der Gesamtmitglieder ermittelt. Der so ermittelte Prozentsatz gilt als Ermäßigungssatz für die 

Berechnung der Nebenkosten im Folgejahr.  

 

12.2 Der Ermäßigungssatz wird um die Hälfte gekürzt, wenn das Sportlerheim entgeltlich 

oder unentgeltlich für private Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird (Geburtstage, 

Familienfeiern pp.). 

 

12.3 Die unter Ziff. 11.2 aufgeführten Nebenkosten reduzieren sich um einen Ermäßigungsbetrag, 

der durch Multiplikation der Nebenkosten mit dem unter Abs. 1 bzw. Abs. 2 ermittelten 

Ermäßigungssatz berechnet wird. 

 

12.4 Die Vereine sind verpflichtet, der Stadt Warstein die zur Ermittlung der Jugendermäßigung 

erforderlichen Angaben zu machen. Für die dem SSV angeschlossenen Vereine werden diese 

Zahlen durch den SSV vorgelegt. Werden diese Angaben nicht, nicht vollständig oder verspätet 

gemacht, besteht kein Anspruch auf Gewährung der Jugendermäßigung. Auf Verlangen der Stadt 

Warstein sind Mitgliederlisten oder andere geeignete Nachweise zur Überprüfung der gemachten 

Angaben vorzulegen. 

 

13. Ermäßigung 

In den Jahren 2008 – 2011 wird den Vereinen folgende Ermäßigung gewährt 

2008 und 2009 75 % (Eigenanteil 25 %) 

2010 und 2011 70 % (Eigenanteil 30 %). 

 

Die Ermäßigung berechnet sich wie folgt: 

Summe der Nebenkosten ./. Jugendermäßigung gem. Ziff. 12 = Zwischensumme 

Zwischensumme x Prozentsatz    = Ermäßigung. 
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Anlage 22 
 

 
 


